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Referat DI 8 – H14-SEV-288.3 Evaluation der GSM-R-Förderung

[bookmark: _top]
Vertrag

Zwischen der

Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch das
Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS),
Englische Straße 30,
10587 Berlin

– im Folgenden „Auftraggeber“ oder „AG“ genannt –,

und

Xxxxxxxxxx,
Xxxxxxxxxx Straße XX,
XXXXX Xxxxxxxxxx

– im Folgenden „Auftragnehmer“ oder „AN“ genannt –,

wird ein Vertrag geschlossen über die Erbringung von Leistungen zur

„Evaluation des GSM-R-Förderprogramms“ 
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1. [bookmark: _Toc496946561][bookmark: _Toc3548802][bookmark: _Toc211323778][bookmark: _Toc140625723][bookmark: _Toc223438934]Vertragsgegenstand

(1) Gegenstand dieses Vertrags ist die Erbringung von Leistungen zur Evaluation des GSM-R-Förderprogramms.
(2) Inhalt und Umfang der Leistung ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung des AG vom 03.03.2026 und dem Angebot des AN vom TT.MM.JJJJ.	Comment by BMDS-Beschaffungsstelle: Datum desjenigen Angebotes, auf das der Zuschlag erteilt wird.
(3) Ein Anspruch auf Ziehung der Verlängerungsoption (Ziffer 8 Absatz 2 dieses Vertrages) besteht nicht.
(4) Der Leistungsumfang ist begrenzt auf die Grundlaufzeit dieses Vertrags gemäß Ziffer 8 Absatz 1 zuzüglich der Verlängerungsoption gemäß Ziffer 8 Absatz 2, sofern sie gezogen wird, sowie der Möglichkeit gemäß Ziffer 4 Absatz 3 der Leistungsbeschreibung des AG vom 03.03.2026, den Abgabetermin für den Abschlussbericht nach hinten zu verschieben.
(5) Die Gesamtvertragslaufzeit endet spätestens am 30.04.2027.

2. [bookmark: _Toc3548803][bookmark: _Toc211323779][bookmark: _Toc223438935]Vertragsbestandteile

Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien ergeben sich aus folgenden Vertragsbestandteilen in der nachfolgend benannten Geltungsreihenfolge:
1. den Bestimmungen dieses Vertragstextes,
2. der Leistungsbeschreibung vom 03.03.2026 (Anlage 1),
3. dem Angebot des AN vom TT.MM.JJJJ (Anlage 2),	Comment by BMDS-Beschaffungsstelle: Datum desjenigen Angebotes, auf das der Zuschlag erteilt wird.
4. den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Leistungen (VOL/B) in der jeweils gültigen Fassung.

3. [bookmark: _Toc496946563][bookmark: _Toc3548805][bookmark: _Toc211323780][bookmark: _Toc223438936]Pflichten des Auftragnehmers

(1) Im Rahmen des Vertrags führt der AN sämtliche Aufgaben in enger Abstimmung mit dem AG selbstständig und eigenverantwortlich nach Maßgabe der in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) festgelegten Ausführungsbedingungen durch.
(2) Der AN stellt durch organisatorische und technische Vorkehrungen sicher, dass die Aufgabenerledigung nach Auftragserteilung unverzüglich begonnen und in angemessener Zeit und in höchster Qualität durchgeführt wird. Insbesondere hat der AN dafür zu sorgen, dass für die Aufgabenerledigung jederzeit fachkundiges Personal in ausreichender Anzahl auch bei kurzfristigen Auftragsspitzen zur Verfügung steht.
(3) Der AN darf sich zur Auftragsausführung eines Unterauftragnehmers bedienen. Unteraufträge an aktive oder ehemalige Beschäftigte des AG sind nur mit der vorherigen Zustimmung des AG zu erteilen.
(4) Der AN benennt dem AG einen deutschsprachigen und zeitlich uneingeschränkt erreichbaren Ansprechpartner für die gesamte Vertragslaufzeit.
(5) Das eingesetzte Fachpersonal muss in geeigneter Weise qualifiziert und vom AG akzeptiert sein. Das im Angebot benannte Personal ist für die Auftragsausführung zwingend einzusetzen. Der AN darf das im Angebot benannte Personal nur durch Personal mit einer in Bezug zur wahrzunehmenden Aufgabe mindestens gleichwertigen Qualifikation und Erfahrung ersetzen. Der AN teilt dem AG einen geplanten Personalwechsel im Sinne von Satz 3 unverzüglich mit. Der AN ist verpflichtet, anderes Personal vorzuschlagen, soweit der AG begründet darlegt, dass das von dem AN als Ersatz vorgesehene Personal die Anforderungen in Satz 3 nicht erfüllt.

[bookmark: _Toc211323781][bookmark: _Toc223438937]4.	Vergütung, Rechnungsstellung, Fälligkeit, Zahlungsweise

(1) Die auf der Grundlage dieses Vertrages vom AN erbrachten Leistungen werden nach Maßgabe des Angebotes des AN (Anlage 2) vergütet. Im Angebot sind Nettobeträge genannt, die sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer verstehen.
(2) Mit der Vergütung sind sämtliche Personal- und Sachkosten einschließlich Reisekosten und sämtliche sonstigen Nebenkosten im Rahmen der angebotenen Leistung abgegolten.
(3) Abweichend von § 17 VOL/Teil B sind die Rechnungen für die im jeweiligen Quartal erbrachten Leistungen zu stellen. Eine frühere oder spätere Abrechnung von Leistungen kann zwischen den Vertragsparteien im Einzelfall vereinbart werden. Die Rechnungen sind nach Maßgabe des Angebotes des AN (Anlage 2) zu gliedern. Der Abrechnung sind aussagekräftige und lückenlose Nachweise beizufügen.
(4) Der AN verpflichtet sich, Rechnungen in elektronischer Form gemäß der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes auszustellen und zu übermitteln. Dazu sind folgende Angaben zu verwenden:
BT-10: LeitwegID: 991-21581-10
BT-13: eAktenzeichen des Bedarfsträgers: H14-SEV-288.3
(5) Zahlungen erfolgen grundsätzlich nachträglich innerhalb von 30 Tagen nach Billigung der Leistung und Vorlage einer vollständigen, inhaltlich richtigen und prüffähigen, nach Personal- und Sachkosten sowie Auslagen differenzierten Rechnung kostenfrei auf ein inländisches Bankkonto des AN. Vorher tritt Verzug nicht ein. Vorauszahlungen und Abschlagszahlungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. Bei einer unvollständigen, inhaltlich unrichtigen oder wegen inhaltlicher Unklarheiten nicht prüffähigen Rechnung ist für den Fristbeginn der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem die Rechnung vervollständigt oder berichtigt wurde bzw. zu dem bestehende Unklarheiten zur Rechnung aufgeklärt worden sind.
(6) Die Zahlung der Vergütung erfolgt auf das folgende Konto des AN:
IBAN:	DEXX XXXX XXXX XXXX XXXX XX	Comment by BMDS-Beschaffungsstelle: Diese Informationen sind vom künftigen AN beizusteuern und vor Unterzeichnung des Vertrages hier einzutragen.
BIC:	XXXXXXXXXXX
Kontoinhaber:	Xxxxxxxxxx
Kontoänderungen sind dem AG schriftlich mitzuteilen.

[bookmark: _Toc211323782][bookmark: _Toc223438938]5.	Datenschutz und Vertraulichkeit

(1) Der AN hat sicherzustellen, dass die mit der Erfüllung ihrer Verpflichtung aus diesem Vertrag betrauten Personen die in der Sphäre des AG erlangten Informationen nicht an Dritte weitergeben oder in anderer Weise als für die Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen verwenden.
(2) Der AN sichert alle im Zusammenhang mit dem Auftrag zur Kenntnis gelangten bzw. gefertigten Informationen und Unterlagen sowie davon gefertigte Abschriften, Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen gegen eine Kenntnisnahme durch Unbefugte und gegen eine nicht vertragsgemäße Nutzung, Vervielfältigung und Weitergabe.
(3) Von dienstlichen Schriftstücken, Zeichnungen etc., die dem AN bzw. seinen Erfüllungsgehilfen im Rahmen der Vertragserfüllung zugänglich gemacht werden, dürfen ohne vorherige Zustimmung des AG weder Abschriften noch Ablichtungen oder andere Vervielfältigungen gefertigt werden. Dies gilt ausdrücklich auch für Vervielfältigungen in elektronisch lesbarer Form.
(4) Der AN ist auf Verlangen des AG zur Herausgabe der vorgenannten Unterlagen und Vervielfältigungsstücke und zur Auskunft über deren genaue Anzahl und ihren Verbleib verpflichtet.
(5) Der AN hat bei der Ausführung seiner vertraglichen Tätigkeiten die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten. Die Verarbeitung personenbezogener Daten i. S. d. Artikel 4 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist nicht Gegenstand der für die Vertragserfüllung zu erbringenden Leistungen. Sofern lediglich beiläufig Kontaktdaten zwischen AN und AG im Rahmen üblicher Geschäftsbeziehungen ausgetauscht werden, sind keine vertraglichen Regelungen über die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten erforderlich. Der AN verpflichtet sich mit diesem Vertrag, die Einhaltung aller erforderlichen Vertraulichkeitsvorschriften zu gewährleisten.
(6) Die in dieser Ziffer 5 geregelten Verpflichtungen zu Datenschutz und Verschwiegenheit gelten über das Vertragsende hinaus.
(7) Grundlegende Vertragsinformationen, insbesondere AN, Leistungsgegenstand, Vertragslaufzeit sowie das gesamte und das zum Zeitpunkt der Informationsherausgabe tatsächliche Vertragsvolumen, können im Rahmen von parlamentarischen Anfragen, Presseanfragen oder Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz vom AG an Dritte herausgegeben werden. 

[bookmark: _Toc211323783][bookmark: _Toc223438939]6.	Haftung

(1) Der AN hat für die Dauer der Vertragslaufzeit eine Betriebshaftpflichtversicherung für Personen-, Vermögens- und Sachschäden abzuschließen. Ein Nachweis hierüber ist dem AG unmittelbar nach Vertragsschluss vorzulegen.
(2) Stehen dem AG wegen eines Schadens, für den der AN haftet, Ansprüche gegen einen Dritten zu, so sind sie an den AN insoweit abzutreten, als dieser Schadenersatz leistet.
(3) Werden zur Bearbeitung oder Aussendung übergebene Datenträger des AG aufgrund eines Verschuldens des AN beschädigt oder zerstört oder kommt dieses Material ganz oder teilweise abhanden, ist der AN zur Ersatzlieferung in entsprechender Menge und zur Übernahme der Kosten für die Wiederbeschaffung der Daten verpflichtet.
(4) Eine Haftung des AG ist ausgeschlossen. § 276 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt davon unberührt.

[bookmark: _Toc211323784][bookmark: _Toc223438940]7.	Verhinderung und Unterbrechung der Leistung

(1) Sieht sich der AN an der ordnungsgemäßen Erbringung der übernommenen Leistungen gehindert, so hat der AN dies dem AG unverzüglich anzuzeigen. Sobald absehbar ist, zu welchem Zeitpunkt die Leistung wieder aufgenommen werden kann, ist dies dem AG mitzuteilen.
(2) Sobald die Ursache der Behinderung wegfällt, hat der AN die Leistungen ohne besondere Aufforderung unverzüglich wieder aufzunehmen.
(3) Ziffer 7 Absätze 1 und 2 gilt entsprechend für die vertraglichen Leistungen des BMDS.

[bookmark: _Toc211323785][bookmark: _Toc223438941]8.	Vertragslaufzeit, Kündigung

(1) Die Leistung ist im Zeitraum vom Zeitpunkt des Zuschlages (Zugang des Zuschlags-schreibens) bis zum TT.MM.JJJJ zu erbringen. Die Grundlaufzeit beträgt maximal sechs --- 6 --- Monate. Die Grundlaufzeit endet mit der letzten Präsentation spätestens am 30.11.2026.	Comment by BMDS-Beschaffungsstelle: Wird vor Zuschlagserteilung/vor der Vertragsunterzeichnung eingefügt.
(2) Der AG hat das Recht, den Vertrag zu den im Angebot genannten Konditionen, ins-besondere der angegebenen Preise, einmal um höchstens drei --- 3 --- Monate zu verlängern (Option gem. § 132 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 GWB). Es besteht kein Anspruch des AN, dass der AG diese Option ausübt. Im Fall der Inanspruchnahme der Verlängerungsoption wird eine diesbezügliche Erklärung spätestens vier --- 4 --- Wochen vor Ende der Grundlaufzeit in Textform gegenüber dem AN abgegeben
(3) Der AG ist einseitig berechtigt, den Vertrag ohne Angabe von Gründen unter Einhaltung einer einmonatigen Frist zum Monatsende schriftlich zu kündigen. Im Übrigen wird das Recht zur ordentlichen Kündigung ausgeschlossen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund nach den gesetzlichen Regelungen bleibt unberührt.
(4) Unbeschadet dessen kann der AG den Vertrag aus wichtigem Grund nach erfolgloser Abmahnung fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn der AN wesentliche Vertragspflichten verletzt und dem AG deshalb die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet werden kann.
(5) Wird der Vertrag gem. Ziffer 8 Absatz 3 gekündigt, so steht dem AN Vergütung und Auslagenerstattung nur für die bis zum Wirksamwerden der Kündigung ganz oder teilweise erbrachten Leistungen zu. Der AN hat auf Wunsch des AG Leistungen auch noch nach Vertragsbeendigung fertig zu stellen, wenn sie noch während der Vertragslaufzeit beauftragt wurden.

[bookmark: _Toc211323786][bookmark: _Toc223438942]9.	Allgemeine Vertragsbedingungen

(1) Abweichende Geschäftsbedingungen, branchenübliche Arbeitsbedingungen oder sonstige einseitige Bedingungen werden ausdrücklich ausgeschlossen.
(2) Dieser Vertrag wird in Textform geschlossen. Mündliche Vereinbarungen wurden nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen oder die Aufhebung dieses Vertrags, einschließlich dieser Textformklausel, bedürfen zu Ihrer Wirksamkeit der Textform. Dieses Formerfordernis kann weder mündlich noch stillschweigend aufgehoben werden. 
(3) Es gilt deutsches Recht.
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin.

[bookmark: _Toc211323787][bookmark: _Toc223438943]10.	Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die – soweit rechtlich möglich – dem am nächsten kommt, was die Vertragspartner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrags gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

Berlin, TT.MM.JJJJ	SitzdesAN, XX. Xxxxxxxxxx 202X

Bundesministerium für Digitales	Auftragnehmer
und Staatsmodernisierung
Im Auftrag

_______________________________	____________________________
(Name in Druckbuchstaben od. Signatur)	(Name in Druckbuchstaben od. Signatur)
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